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h) die Betriebsleitungen anzuleiten bei der 
Aufgliederung des VEB-Planes auf die 
Abteilungen, Brigaden und soweit als 
möglich auf die einzelnen Arbeitsplätze;

i) in folgenden Betrieben .......................................
bis zum................................ die brigadenweise
Abrechnung einzuführen;

k) Anweisung zu geben, daß in allen Betrie
ben nach der Losinskij-Opitz-Methode ab
zurechnen ist;

/) den Betriebsleitungen Anleitung zu geben 
für die Ausarbeitung und Weiterentwick
lung von Aktivistenplänen sowie deren 
Auswertung für die Rekonstruktion der 
Betriebe;

m) den Betriebsleitungen bei der verbrei
terten Anwendung des Leistungslohnes 
(Stücklohn) auf der Grundlage technisch 
begründeter Arbeitsnormen Anleitung zu 
geben und durch Vereinbarung mit der 
IG den Anteil der im Leistungslohn Ar
beitenden an der Gesamtzahl der Produk
tionsarbeiter zu erhöhen, und zwar im

1. Quartal auf........................................... °/o,

2. Quartal auf........................................... °/o,

3. Quartal auf........................................... °/o,

4. Quartal auf............................................ %;

n) die Betriebsleitungen anzuweisen oder an
zuleiten, technisch begründete Material
verbrauchsnormen zu ermitteln und ein
zuführen und auf deren Grundlage die 
Einrichtung „Persönlicher Konten“ zu 
fördern. Dabei sind die Materialver
brauchsnormen für Engpaßmaterialien 
vordringlich auszuarbeiten;

o) die Betriebsleitungen anzuweisen oder 
anzuleiten, den von den Gewerkschaften 
organisierten Produktionsberatungen jede 
Unterstützung zu gewähren, die Vor
schläge auszuwerten und deren wirtschaft
lichen Nutzen nachzuweisen sowie über 
die Durchführung der Beschlüsse der Pro
duktionsberatungen Rechenschaft abzu
legen;

p) mit der IG............................... den zuständigen
Auszeichnungsausschüssen im Verlauf der 
gesamten Periode zwischen den einzelnen 
Auszeichnungsterminen den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechende begründete 
Vorschläge für die staatlichen Auszeich
nungen und Ehrentitel einzureichen;

q) die Betriebsleitungen anzuweisen, aus dem 
Direktorfonds Mittel zur Entwicklung des 
Rationalisierungs- und Erfindungswesens 
zur Verfügung zu stellen sowie den Er
findern und Rationalisatoren Hilfe zu 
geben durch Zurverfügungstellung von 
Material und Werkzeug zur Anfertigung 
von Modellen und zur Durchführung von 
Versuchen;

r) den Arbeitern und den Ingenieuren Hin
weise zu geben über die wichtigsten Auf
gaben, die es auf dem Gebiet des Ratio
nalisierungs- und Erfindungswesens zur 
Durchführung der Produktionspläne und 
der Entwicklung des technischen Fort
schrittes zu lösen gibt sowie den Betriebs
leitungen bis zum .................................. genaue
Anweisungen über die Behandlung von 
eingereichten Verbesserungsvorschlägen zu 
geben;

die Anweisungen müssen u. a. die Frist 
festlegen, in der die Verbesserungsvor- 
schläge durch die Werkleitung zu prüfen, 
brauchbare Verbesserungen einzuführen 
und entsprechend den gesetzlichen Vor
schriften zu prämiieren sind;

s) für die Einführung von Erfindungs- und 
Verbesserungsvorschlägen überbetrieb
licher Bedeutung zu sorgen und darüber 
eine systematische Kontrolle auszuüben;

t) die Betriebsleitungen anzuweisen, einen 
Nachweis über die erzielten Einsparungen 
durch die Wettbewerbe, durch die Reali
sierung von Rationalisierungsvorschlägen 
und Erfindungen, durch die Einführung 
neuer Arbeitsmethoden und durch die 
Verwirklichung der Aktivistenpläne zu 
führen.

4. Der Zentralvorstand der IG ..........................................
verpflichtet sich:

a) den patriotischen Wettbewerb zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität und zur 
Verbesserung der Qualität der Produk
tion und zur Senkung der Selbstkosten zu 
organisieren und dazu gemeinsam mit dem
zuständigen Ministerium bis zum..................... ..
einen Plan auszuarbeiten;

die kameradschaftliche Hilfe für die zu
rückgebliebenen Arbeiter, Brigaden, Be
triebsabteilungen und Betriebe zu organi
sieren, den Wettbewerb regelmäßig aus
zuwerten und die Wettbewerbsteilnehmer 
sofort über die Ergebnisse zu unterrichten;


